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Beschlussübersicht 
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen) 

 

Beschlussvorlage 
Gemeinde Lübow 
 
Federführend: 
Amt für Ordnung und Soziales 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Einreicher: 

VO/GV02/2010-207 
öffentlich 
 
10.11.2010 
Bürgermeister 

Beratung und Beschlussfassung der Nutzungsordnung der 
Kindertagesstätte Lübow 

Beratungsfolge: 

Beratung Ö / N Datum Gremium 

Ö 24.11.2010 Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales Lübow  
Ö 07.12.2010 Gemeindevertretung Lübow  

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die vorliegende Nutzungsordnung der Kindertagesstätte 
Lübow zu beschließen. 
 
 
 
Sachverhalt: 
Im Februar 2005 wurde die Satzung zur Nutzung der Kindertagestätte in Lübow und die 
dazugehörige Gebührensatzung beschlossen. Inzwischen haben sich die rechtlichen 
Grundlagen verändert. So sind die Elternbeiträge nicht mehr Bestandteil einer Satzung. 
Der Abschluss eines Betreuungsvertrages ist  Vertragsrecht.  Dieses Vertragsrecht wird in 
den Nutzungsordnungen für die Kindertagestätten geregelt. Dabei sind sowohl die neuesten 
rechtlichen Grundlagen des Kindertagesstättenfördergesetzes als auch die praktischen 
Hinweise und Erfahrungen der Leiterin der Kindereinrichtung berücksichtigt worden.  
 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Als Anlage ist die Nutzungsordnung der Kindertagestätte angefügt. 
 
 
 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums  

Davon besetzte Mandate  

Davon anwesend  

Davon Ja- Stimmen  

Davon Nein- Stimmen  
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Davon Stimmenthaltungen  

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V  
 
 
 
 
 

Beschlüsse: 

24.11.2010 Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales 
Lübow 

SI/02/SozA-11 Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend Kultur, Sport 
und Soziales der Gemeinde Lübow 

Die Mitglieder des Sozialausschusses diskutieren die vorliegende Nutzungsordnung intensiv. 
Im § 4 Abs. 2 wünschen die Ausschussmitglieder folgende Änderung: 
Für den Zeitraum zum Jahreswechsel und für die Brückentage wird die Einrichtung nach 
einer vorherigen Bedarfsermittlung für berufstätige Eltern geöffnet. 
 
Der Sozialausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Nutzungsordnung mit der 
vorliegenden Änderung zu beschließen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die vorliegende Nutzungsordnung der Kindertagesstätte 
Lübow zu beschließen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7 
davon besetzte Mandate: 7 
davon Anwesende: 5 
Ja- Stimmen: 5 
Nein- Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
Befangenheit nach § 24 KV M-V: - 
 
 
 
07.12.2010 Gemeindevertretung Lübow 
SI/02/GV02-43 Sitzung der Gemeindevertretung Lübow 
Herr Lüdtke äußert sich zu den Ausführungen des Sozialausschusses zu dieser 
Problematik. 
Frau Gültstorf als Leiterin der Kita, erhält die Möglichkeit zum vorliegenden Entwurf Stellung 
zu nehmen und insbesondere zur, vom Sozialausschuss angedachten Ergänzung zum § 4. 
Sie betont, dass die vorliegende Nutzungsordnung mit dem Elternrat der Kita abgestimmt ist 
und aus Sicht der Kita es kaum Bedarf gibt, zwischen Weihnachten und Jahresende die 
Kitas zu öffnen. 
Herr Lüdtke erläutert, dass es aus ökonomischer Sicht sinnvoll ist, hier eine Schließung 
vorzunehmen, um Urlaubstage abzubauen und eine Effektivität zwischen Kinderbetreuung 
und Erziehereinsatz zu gewährleisten. 
Nicht alle Mitglieder der Gemeindevertretung können sich damit einverstanden erklären, da 
sie der Auffassung sind, dass es durchaus Eltern gibt, die nur unter äußerst komplizierten 
Bedingungen die Schließzeiten durch eigene Betreuung absichern können. 
Sodann wird über den Beschluss, ohne die Fassung des Sozialausschusses, abgestimmt.  

 



 Ausdruck vom: 10.02.2011 
Seite: 3/3 

 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die vorliegende Nutzungsordnung der Kindertagesstätte 
Lübow zu beschließen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 13  
davon besetzte Mandate: 13 
davon Anwesende: 13 
Ja- Stimmen: 12  
Nein- Stimmen:  1 
Stimmenthaltungen:  - 
Befangenheit nach § 24 KV M-V:  - 
 
 
 
 


